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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.06.1984 

Geschäftszahl 

82/16/0081 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 

82/16/0083 

Rechtssatz 

Wird Stundung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt begehrt, so ist das Stundungsansuchen NACH diesem 
Zeitpunkt wegen Gegenstandslosigkeit abzuweisen. 
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